
2 Der Ombudsmann der privaten
Banken
Der Ombudsmann der privaten Banken nahm im Jahre 1992 seine Tätigkeit auf und

schlichtet somit schon seit 30 Jahren. Nach der erstmaligen Beleihung mit der öffent‐

lich-rechtlichen Streitschlichtungsaufgabe im Jahre 1999 wurde der Ombudsmann

der privaten Banken vom Bundesamt für Justiz mit Wirkung zum 1. Februar 2017 als

private Verbraucherschlichtungsstelle gemäß § 14 Abs. 3 Satz 1 Unterlassungskla‐

gengesetz (UKlaG) i. V. m. § 11 Abs. 1 Finanzschlichtungsstellenverordnung (FinSV)

anerkannt.

Aufgabe des Ombudsmanns der privaten Banken ist die außergerichtliche Streitsch‐

lichtung von Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und den dem Schlichtungsverfah‐

ren beigetretenen Mitgliedsinstituten über sämtliche von der Bank angebotenen Pro‐

dukte und Dienstleistungen, insbesondere für Streitigkeiten gemäß § 14 Abs. 1

UKlaG. 

Nach der geltenden Rechtslage ersetzt der Ombudsmann der privaten Banken die

im Unterlassungsklagengesetz und in der Finanzschlichtungsstellenverordnung vor‐

gesehenen behördlichen Schlichtungsstellen bei der Deutschen Bundesbank und

der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 
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